
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2022/3/8 Ro 2019/15/0184
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.2022

Index

E000 EU- Recht allgemein

E1E

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

59/04 EU - EWR

Norm

EStG 1988 §27a Abs2 Z7

EURallg

12010E056 AEUV Art56 Abs1

Rechtssatz

Die Regelung des § 27a Abs. 2 Z 7 EStG 1988 stellt grundsätzlich eine nach Art. 56 Abs. 1 AEUV verbotene Beschränkung

des freien Dienstleistungsverkehrs dar, indem sie den Zugang von Dienstleistungserbringern mit Sitz in anderen

Mitgliedstaaten zum österreichischen Markt mit Wettbewerbsnachteilen verknüpft.
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